
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

Gruppeninspektor NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig:   

1. Er hat es am 31. Mai 2017 unterlassen, eine Partei, die wegen nicht 

zurückgezahlter Schulden in der Höhe von € 7.000,- Auskunft begehrte, an die 

zuständige Behörde, bzw. Dienststelle zu verweisen, bzw. selbst eine Anzeige 

wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung nach dem StGB aufzunehmen, 

sondern sinngemäß ausgeführt, „dass er in seinem vorigen Leben vermutlich ein 

schlechter Mensch gewesen sei, dies eine Prüfung darstelle und es das Beste 

wäre, dem Freund die € 7.000,-- zu schenken“.   

2. Er hat im Zeitraum von 01.03. bis 10.07.2017 seine dienstlichen Aufgaben, 

nämlich gemäß § 15a SPG, sowie dem Befehl des NN vom 02.09.2016, für die 

Sicherheit im NN zu sorgen, gröblich vernachlässigt, indem er  

a. im März/April 2017 die ordnungsgemäße Kontrolle eines Mannes unterließ, 

wodurch dieser ein Messer durch die Sicherheitskontrolle bringen konnte; 

b. den bereitgestellten Metalldetektor oft nicht verwendete und Personen, 

sowie von diesen mitgeführte Behältnisse schlampig durchsuchte, bzw. bei 

Personenkontrollen Oberkörper und Beine nicht abtastete und dabei oft auf 

einem Rollsessel sitzen blieb; 

c. am 06. Juli 2017 eine Frau unkontrolliert das Amtsgebäude betreten ließ.  

3. Er hat im Zeitraum von 01.03. bis 10.07.2017, während seiner Kontrolltätigkeit im 

NN, Personen, die sich einer Kontrolle unterzogen, wiederholt mit „DU“ 

angesprochen.  

4. Er hat in der letzten Juniwoche 2017, im Dienst, seine Kollegin NN geschlechtlich 

belästigt, indem er wiederholt zu ihr sagte, dass „sie wieder einmal ordentlich 

durchgenommen, bzw. bearbeitet gehöre“ und dabei auch seine Zunge 

herausstreckte.  

5. Er hat es am 06. Juli 2017 unterlassen, seiner Kollegin NN mit Achtung zu 

begegnen und zu einem guten Funktionieren der Zusammenarbeit beizutragen, 

indem er sie vor einer Partei lautstark zurechtwies und sich ihr dabei bis an ihre 

Nasenspitze näherte.  

 

 

 



Der Beamte hat Dienstpflichten nach  

 § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft und 

unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung zu erfüllen,  

 § 43 Abs. 2 BDG - teilweise in Verbindung mit § 8 B-GlBG - nämlich in seinem 

gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der 

Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seines Amtes erhalten bleibt, 

 § 43a BDG, nämlich Mitarbeitern mit Achtung zu begegnen, sowie 

diskriminierende und die menschliche Würde verletzende Verhaltensweisen zu 

unterlassen und  

 § 44 Abs. 1 BDG, in Verbindung mit dem Befehl des SPK Graz vom 02. 

September 2016, nämlich die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen,  

gemäß § 91 BDG schuldhaft. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldstrafe in der 

Höhe von € 5.000,-- (fünftausend) verhängt. Gemäß § 127 Abs. 2 BDG wird die 

Abstattung in 25 Monatsraten bewilligt. Verfahrenskosten werden nicht 

auferlegt – seine eigenen Kosten hat der Disziplinarbeschuldigte selbst zu 

tragen.  

 

Begründung 

 
Gruppeninspektor NN ist Polizeibeamter der NN und in der NN eingesetzt. Diese 

Inspektion ist für die Durchführung der Einlasskontrollen in das  Amtsgebäude NN 

zuständig, in welchem sich die Sicherheits- und verwaltungspolizeiliche Abteilung 

NN, sowie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl befinden. Die 

Personenkontrolle wird im Eingangsbereich von grundsätzlich zwei Polizeibeamten 

durchgeführt, denen auch technische Hilfsmittel  (z.B. Metalldetektoren) zur Verfügung 

stehen.  

 

Bisherige disziplinäre Maßnahmen (soweit nicht getilgt): 

 Schriftliche Ermahnung vom 19.09.2014 wegen Dienstpflichtverletzung nach 
§§ 43 Abs. 1 und 2, 44 Abs. 1 BDG.  

 Schriftliche Ermahnung vom 18.06.2015 wegen Dienstpflichtverletzung nach 
§ 44 Abs. 1 BDG.  

 Schriftliche Ermahnung vom 09.09.2015 wegen Dienstpflichtverletzung nach 
§§ 43 Abs. 1 und 2, 44 Abs. 1 BDG. 



 Schriftliche Ermahnung vom 15.11.2015 wegen Dienstpflichtverletzung nach 
§§ 43 Abs. 1 und 2, 44 Abs. 1 BDG. 

 
 

Sachverhalt: 

Zu Punkt 1.  

Am 31. Mai 2017 verrichtete der Disziplinarbeschuldigte (DB) gemeinsam mit NN 

Dienst im Bereich der Zugangskontrolle im NN. Eine männliche Person sagte dem 

Disziplinarbeschuldigten, dass ihm ein Freund € 7.000,-- schulde und ob die Polizei 

eine Anzeige aufnehmen würde. Der DB antwortete, dass er im früheren Leben 

vermutlich ein schlechter Mensch gewesen sei und deshalb eine Prüfung ablegen 

müsse. Das Beste wäre es, wenn er diesem Freund die Schulden einfach erlassen 

würde, damit er es im nächsten Leben besser habe. Die Beamtin, die das Gespräch 

mitverfolgte, bat den Mann anschließend vor das Amtsgebäude und erteilte ihm die 

erforderlichen Auskünfte.  

 

Zu Punkte 2., 3. und 5. 

Dem DB wird vorgeworfen, dass er die Kontrolltätigkeiten beim Zugang zum 

Amtsgebäude nachlässig ausübte. Kontrollen wurden teils gänzlich unterlassen, bzw. 

nur unsachgemäß durchgeführt ohne Verwendung des Metalldetektors. Bei den 

Kontrollen blieb er oft am Drehsessel sitzen und sprach Personen mit „Du“ an. 

Konkret wird dem Beamten vorgeworfen, dass eine Partei aufgrund seiner 

mangelhaften Kontrolle ein Taschenmesser durch die Sicherheitskontrolle bringen 

konnte und er eine ihm bekannte Partei gar nicht kontrollieren wollte, was zu einem 

lautstarken Disput mit Polizeibeamtin NN führte, bei der er sich der Beamtin 

unangemessen näherte. 

 

Zu Punkt 4. 

Dem DB wird vorgeworfen, dass er sich gegenüber seiner Kollegin NN, welche erst 

seit 01. März 2017 im Dienst ist, einer sexualisierten, zweideutigen Sprache bedient 

habe und Ende Juni zu ihr wiederholt sagte, dass sie „ wieder einmal ordentlich 

durchgenommen, bzw. bearbeitet“ gehöre.  

 

 

 



Zeugen: 

NN gab an, dass dass die Partei nach der Auskunft im früheren Leben wohl ein 

schlechter Mensch gewesen zu sein, schmunzelnd und kopfschüttelnd das 

Amtsgebäude verlassen habe. Der DB klopfe bei Kontrollen lediglich den Hüftbereich 

ab, bleibe dabei auf den Drehsessel sitzen und vernachlässige Beine, bzw. 

Oberkörper der Personen völlig. Den Metalldetektor benutze er prinzipiell nie. 

Manchmal habe er Personen – meist Dolmetscher – auch ohne Kontrolle Zugang 

gewährt. Er spreche auch jede Person mit „Du“ an, sei aber grundsätzlich freundlich.  

 

NN gab an, dass er Personen und Taschen lediglich ein wenig „abtatsche“ und auch 

den Metalldetektor nicht benutze. Sie habe mit ihm 10 bis 12 mal Dienst gehabt und 

dabei nicht gesehen, dass er bei Parteien auch Oberkörper oder Beine kontrolliere. 

Personen, die das Amtsgebäude an einem Tag mehrmals betreten würden, 

durchsuche er nur beim ersten Besuch, dann nicht mehr. Personen spreche er mit 

„Du“ an; sie habe nie gehört, dass er einmal „Sie“ gesagt hätte.  

 

NN gab an, dass der DB die Kontrollen sitzend am Drehsessel durchführe und nur 

den Gesäßbereich abtaste, Oberkörper und Beine aber nicht kontrolliere. Den 

Metalldetektor verwende er grundsätzlich nicht. Im März oder April 2017 habe er 

einen Mann oberflächlich kontrolliert und dann passieren lassen. Bereits auf der 

Stiege habe dieser Mann dann umgedreht und darauf hingewiesen, dass er ein 

Messer habe. Der DB spreche die Parteien grundsätzlich mit „Du“ an. In den letzten 

Monaten habe er zunehmenden Anspielungen sexueller Natur, oder zweideutige 

Bemerkungen gemacht. In der letzten Juniwoche habe er zu ihr gesagt: „Du gehörst 

wieder einmal ordentlich durchgenommen, bzw. bearbeitet“. Dabei habe auch seine 

Zunge herausgestreckt.  

 

NN gab an, dass der DB die Personenkontrollen  sitzend und sehr halbherzig 

durchführe. Den Metalldetektor benutze er nie, weil den – seiner Meinung nach – 

niemand brauche. Dolmetscher oder Personen, die er offenbar kenne, kontrolliere er 

gar nicht. Am 06. Juli 2017 habe er eine Frau ohne Kontrolle passieren lassen. Sie 

habe aber darauf bestanden eine Kontrolle durchzuführen. Er habe sich ihr dann bis 

auf die Nasenspitze genähert und sie angeschrien, dass sie ihm nicht zu erklären 

habe wie er seine Arbeit zu machen habe. Dies sei vor der Partei passiert. Um eine 



Eskalation zu vermeiden, habe sie dann nichts mehr gesagt, aber die Dame trotzdem 

kontrolliert. Sie habe noch nie gehört, dass er Personen mit „Sie“ anspreche. Einigen 

Parteien erlaube er sogar, dass Taschen/Behältnisse im Kontrollbereich abgestellt 

werden; auch dies kontrolliere er nicht.  

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche 

Verhandlung anberaumt und am 24. Jänner 2019 durchgeführt. Im Beweisverfahren 

wurden die Zeuginnen gehört.  

 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten 

Der DB war – nach Einvernahme der Zeuginnen – zu den Vorwürfen geständig und 

gab im Wesentlichen an, dass er niemanden einen Schaden habe zufügen wollen. Er 

sei immer bemüht zu Parteien und Kollegen freundlich zu sein. Keinesfalls habe er 

auch seine Kollegin durch seine Aussagen belästigen wollen; es tue ihm leid, dass er 

seine dienstlichen Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt habe.  

 
 
Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:  
Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das 
Jahr 2018 anzuwenden 
 
§ 15a SPG 
(1) Gebäude und Räumlichkeiten, die zur Nutzung durch das Bundesministerium für Inneres 
und die diesem organisatorisch nachgeordneten Dienststellen gewidmet sind, dürfen mit 
einer Waffe (§ 1 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz – GOG, RGBl. Nr. 217/1896) nicht betreten 
werden. Wer eine Waffe mit sich führt, hat sie beim Betreten zur Verwahrung zu übergeben 
und ist nachweislich über die maßgebenden Umstände für die Ausfolgung (§ 6 GOG) in 
Kenntnis zu setzen. Dies gilt nicht für Personen, die auf Grund ihres öffentlichen Dienstes 
zum Tragen bestimmter Waffen ermächtigt sind, hinsichtlich jener Waffen, die ihnen auf 
Grund ihres öffentlichen Amtes oder Dienstes von ihrer vorgesetzten österreichischen 
Behörde oder Dienststelle als Dienstwaffen zugeteilt worden sind (§ 47 Abs. 1 Z 2 lit. a 

Waffengesetz 1996 – WaffG, BGBl. I Nr. 12/1997), es sei denn, dies wäre auf Grund bestimmter 
Umstände für die Gewährleistung der Sicherheit erforderlich. 
(2) Personen, die ein Gebäude oder eine Räumlichkeit gemäß Abs. 1 betreten oder sich 
darin aufhalten, haben sich auf Aufforderung einer Kontrolle zu unterziehen, ob sie eine 
Waffe bei sich haben (Sicherheitskontrolle). Die Sicherheitskontrolle kann unter Verwendung 
technischer Hilfsmittel durchgeführt werden. Unter möglichster Schonung des Betroffenen ist 
auch eine Durchsuchung von mitgeführten Behältnissen sowie der Kleidung zulässig; eine 
Durchsuchung der Kleidung soll nach Möglichkeit von einer Person desselben Geschlechts 
vorgenommen werden. 
 
§ 5 Abs. 2 RLV (Richtlinienverordnung aufgrund des § 31 SPG) 
Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben alle Menschen, bei denen dies dem 
üblichen Umgang entspricht oder die es verlangen, mit „Sie“ anzusprechen.  
 
 

https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=217/1896
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_12_1/1997_12_1.pdf


Rechtsgrundlagen nach dem BDG 
§ 43 (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der 
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.  
(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
erhalten bleibt.  
 
§ 43a BDG Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie einander mit 
Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit 
beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltensweisen oder das Schaffen von 
Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies 
bezwecken  oder sonst diskriminierend sind. 
 
§ 44 (1) BDG  
Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen, und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. 
 
Erlass des BMI OA-1300/0071-II/1/b/2014 – Allgemeine Polizeidienstrichtlinie  
Punkt 2.2. Auftreten 
Der Bedienstete der Bundespolizei bekennt sich dazu, dass eine professionelle 
Aufgabenerfüllung im Rahmen jedes Zusammenwirkens mit anderen Personen, neben der 
erforderlichen persönlichen und fachlichen Qualifikation, auch eine den allgemeinen 
gesellschaftlichen Umgangsformen angemessene Höflichkeit, ein respektvolles und der 
Menschenwürde entsprechendes Auftreten sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild bedingt, 
um insbesondere das Vertrauen der Bevölkerung und das Ansehen des Polizeikorps zu 
stärken.  
 
Punkt 2.9. Parteienverkehr 
Im Bemühen um das Vertrauen der Bevölkerung sind Anbringen aller Parteien ernst zu 
nehmen und ohne unnötigen Aufschub zu behandeln. Bei Anzeigen, die nicht in den 
Kompetenzbereich der Bundespolizei fallen, sind Anzeiger über die mögliche Zuständigkeit 
aufzuklären; über den Sachverhalt ist ein Amts-/Aktenvermerk anzulegen.  
 
Punkt 2.10. Anzeigen 
Die Bediensteten sind verpflichtet Anzeigen entgegenzunehmen, die erforderlichen 
Erhebungen zu führen und an die zuständigen Behörden oder Dienststellen weiter zu leiten.  
 
Befehl des NN vom 02.09.2016, betreffend Einlasskontrollen im Amtsgebäude 
Der Einlass in das Amtsgebäude darf nur kontrollierten Personen gestattet werden.  
 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz - Sexuelle Belästigung 
§ 8 (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die 
Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder 
Ausbildungsverhältnis 

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell belästigt wird, 
2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, 

indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung durch 
Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder 

3. durch Dritte sexuell belästigt wird. 
     
(2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die 



betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist 
und 
1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene 

Person schafft oder dies bezweckt   oder 
2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöriges 

Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder einer 
Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich  oder stillschweigend 
zur Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur 
Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder 
Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst- oder 
Ausbildungsverhältnis gemacht wird. 

 
 
Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung 
§ 9. Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes nach 
den §§ 4 und 5 bis 8a durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten verletzt die 
Verpflichtungen, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben, und ist nach den dienst- und 
disziplinarrechtlichen Vorschriften zu verfolgen. 

 

Zur Schuldfrage 

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten 

schuldhaft verletzt hat. Als Schuldform ist ihm Vorsatz anzulasten.  

 

Zur Frage der (sexuellen/geschlechtsbezogenen) Belästigung  

Das Beweisverfahren (Aussage von NN) hat ergeben, dass sich der 

Disziplinarbeschuldigte gegenüber der jungen Polizeibeamtin einer sexualisierten, 

zweideutigen Sprache bediente und sie insbesondere Ende Juni 2017 sexuell 

belästigte, indem er zweimal zu ihr sagte: „Du gehörst wieder einmal ordentlich 

durchgenommen, bzw. bearbeitet“. Dabei streckte er auch seine Zunge heraus. 

Diese Aussage, verbunden mit dem Herausstrecken der Zunge ist der Sexualsphäre 

zuzuordnen und unter § 8 B-GlBG zu subsumieren.  

 

Im Einzelnen hat der DB folgende Tatbestände verwirklicht:  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 1 BDG  

Punkte 2., 3. und 4.  

Gemäß § 43 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben treu, 

gewissenhaft und engagiert aus eigenem zu erfüllen. Er muss also während der 

Ausübung seines Dienstes zunächst die Gesetze beachten (Beachtung der geltenden 

Rechtsordnung; VwGH 4.9.1990, 88/09/0013), wozu auch die Bestimmungen des SPG 

und der RLV, sowie des B-GlBG gehören und die ihm übertragenen Aufgaben 



ordentlich erledigen (treu und gewissenhaft), sowie alles unterlassen, was die 

Interessen des Dienstgebers schädigen könnte.  

 

Insbesondere aufgrund der erhöhten Terrorgefährdung in Europa und damit auch im 

österreichischen Bundesgebiet wurden neben unmittelbaren Maßnahmen des 

Bundesministeriums für Inneres auch gesetzliche Grundlagen betreffend die 

Sicherheit in Amtsgebäuden geschaffen. Gemäß § 15a SPG haben sich Personen, 

die ein Amtsgebäude betreten, einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen. Dem 

Disziplinarbeschuldigten war diese Bestimmung hinreichend bekannt und wäre es an 

ihm gelegen, die Kontrollen ordnungsgemäß und fachlich korrekt durchzuführen. 

Gerade die in diesem Amtsgebäude untergebrachten Mitarbeiter des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sind einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt, 

zumal diese über Asyl/Aufenthalt von Fremden/Schutzsuchenden im Bundesgebiet 

zu entscheiden und oftmals negative Bescheide erlassen müssen. Diese Behörde, 

bzw. deren Mitarbeiter müssen sich daher darauf verlassen können, dass nur jene 

Personen Zugang erhalten, von denen keine Gefahr ausgeht. Eine sorgfältige 

Kontrolle von Personen, welche jedenfalls eine Durchsuchung mittels Metalldetektor, 

ein Abtasten des Körpers sowie eine Sichtung mitgeführter Behältnisse umfasst, ist 

für die 

Sicherheit daher unabdinglich. Der DB hat seinen Dienst oberflächlich, nachlässig 

und desinteressiert verrichtet.  

 

Gemäß § 5 Abs. 2 RLV sind Parteien grundsätzlich mit „Sie“ anzusprechen und zwar 

unbeschadet dessen, ob diese einen Beamten selbst mit „Du“ ansprechen sollten. 

Davon ausgenommen sind naturgemäß Kinder, oder Personen mit denen man 

freundschaftlich verbunden ist. Der DB hat Personen – nach lebensnaher und 

glaubhafter Aussage der Zeuginnen – sehr oft mit „Du“ angesprochen und zwar auch 

solche, die er nicht näher kannte. Dies ist mit der Intention des Dienstgebers, der von 

seinen Mitarbeitern ein höfliches, angemessenes Verhalten gegenüber Parteien 

verlangt, nicht vereinbar.  

 

§ 43 Abs. 1 BDG ist im konkreten Fall auch insofern tangiert, weil sich ein Beamter 

im Dienst seinen dienstlichen Aufgaben zu widmen und auch im Umgang mit seinen 

Kollegen professionell, sachlich und angemessen zu verhalten hat. Insbesondere hat 



jeder Beamte Verhaltensweisen, die unter den Anwendungsbereich des B-GlBG 

fallen – also eine sexuelle, oder geschlechtliche Belästigung darstellen – zu 

unterlassen. Die dem DB angelastete Aussage gegenüber der jungen Mitarbeiterin 

NN ist jedenfalls der Sexualsphäre zuzuordnen und wurde von der Beamtin als 

herabwürdigend, diskriminierend und unangemessen empfunden. Bedenkt man nun 

weiters, dass es sich beim DB um einen langgedienten, erfahrenen und fast 60 Jahre 

alten Polizisten handelt und bei der Kollegin um eine erst kurz im Polizeidienst 

befindliche 24-jährige Frau, stellt sich sein Verhalten als besonders verwerflich dar.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG  

Punkt 4. 

Gemäß § 43 Abs. 2 BDG ist der Beamte verpflichtet in seinem gesamten Verhalten 

darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit, aber auch des 

Dienstgebers in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten 

bleibt. Diese Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein inner- oder 

außerdienstliches Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen auslöst, dass er bei der 

Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine Glaubwürdigkeit 

einbüßt. Das von dieser Bestimmung geschützte Rechtsgut liegt nach Auffassung 

des VwGH in der allgemeinen Wertschätzung, die das Beamtentum in der 

Öffentlichkeit genießt, damit in der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und 

des dafür erforderlichen Ansehens der Beamtenschaft (VwGH 24.11.1997, 95/09/0348; 

15.12.1999, 98/09/0212; 18.4.2002, 2000/09/0176); insofern stellt § 43 Abs. 2 BDG auch 

eine für alle Beamten gemeinsame Verhaltensrichtlinie dar (VwGH 28.7.2000, 

97/09/0324; 16.10.2001, 2000/09/0012) und wird von keinem anderen Tatbestand des 

Dienstrechts abgedeckt. Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs. 2 BDG 1979 

bereits wiederholt ausgesprochen hat, lassen die Worte 'in seinem gesamten 

Verhalten' den Schluss zu, dass hierdurch nicht nur das Verhalten im Dienst gemeint 

ist, sondern auch außerdienstliches Verhalten, wenn Rückwirkungen auf den Dienst 

entstehen (vgl. z.B. die Erkenntnisse vom 29.6.1989, Zl. 86/09/0164, sowie vom 31.5.1990, 

Zl. 86/09/0200 = Slg. N.F. Nr. 13.213/A). Dieser sogenannte Dienstbezug ist dann 

gegeben, wenn das Verhalten des Beamten bei objektiver Betrachtung geeignet ist 

Bedenken auszulösen, er werde seine dienstlichen Aufgaben - das sind jene 

konkreten, ihm zur Besorgung übertragenen Aufgaben (besonderer Funktionsbezug), 

aber auch jene Aufgaben, die jedem Beamten zukommen - nicht in sachlicher 



(rechtmäßig und korrekt sowie unparteiisch und in uneigennütziger) Weise erfüllen (vgl. dazu 

z.B. Schwabel/Chilf, Disziplinarrecht der Bundesbeamten, Landeslehrer und Soldaten, 

zweite Auflage, Fußnote 17 zu § 43 BDG, Seite 7 f). Dabei ist von einer typischen 

Durchschnittsbetrachtung auszugehen.  

 

Zur sexuellen/geschlechtlichen Belästigung nach dem B-GlBG 

Wie der Verwaltungsgerichtshof und die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) 

schon mehrfach entschieden haben, umfasst der Anwendungsbereich des § 43 Abs. 

2 BDG auch sexuelle Belästigungen im Sinne des B-GlBG (VwGH 27.10.1999, 

97/09/0105). Im Erkenntnis der DOK vom 25.04.1985, GZ 35/16-DOK/84 wurde die 

Verwendung unsittlicher Redewendungen – sogar, wenn dieses Geschehen von den 

betroffenen Frauen nicht als Eingriff in ihre Intimsphäre empfunden wird - als 

disziplinär relevant angesehen. Die Berufungskommission hat im Erkenntnis vom 

12.5.1999 aus § 43 Abs. 2 BDG eine allgemeine Anstandsverpflichtung abgeleitet, 

die selbst bei einer allfälligen Einwilligung, der von solchen Handlungen betroffenen 

Bediensteten, Geltung hat. Auch eine aggressive, aufdringliche, von Beleidigungen 

und Diffamierungen geprägte, bzw. verächtlich machende dienstliche 

Kommunikation, welche aufgrund ihrer Nachhaltigkeit den Betriebsfrieden 

empfindlich stören kann, ist  - soweit nicht ohnehin § 43a BDG vorliegt - unter § 43 

Abs. 2 BDG subsumierbar. Im konkreten Fall ist der DB überführt, seine Kollegin NN 

durch seine im Spruch dargestellte Aussage in ihrer Würde verletzt zu haben. 

Derartige Aussagen stellen eine sexuelle/geschlechtliche Belästigung im Sinne des 

§§ 8, 8a B-GlBG dar. Dadurch ist es aber nicht nur zu konkreten Belästigung einer 

jungen Mitarbeiterin gekommen, sondern – neben der Schaffung einer feindlichen, 

die Würde verletzenden Arbeitsumwelt - auch zu einer Störung des Betriebsfriedens 

und zu einer Störung 

dienstlicher Abläufe. Eine Störung des Betriebsfriedens wird immer dann vorliegen, 

wenn ein Beamter durch seine Handlungsweisen eine Störung des sozialen Friedens 

auf seiner Dienststelle zu verantworten hat, welche sich – gerade im besonders 

sensiblen Bereich der öffentlichen Sicherheit – negativ auf den Dienstbetrieb 

auswirken kann.  

 

 

 



Dienstpflichtverletzung nach § 43a BDG  

Zu Punkt 5.  

Im § 43a BDG wurde normiert, dass sich alle Bediensteten mit Achtung begegnen 

müssen und zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit 

beizutragen haben. Insbesondere sind Verhaltensweisen, welche die menschliche 

Würde verletzen, zu unterlassen. Der Dienstgeber hat ein unbedingtes Interesse 

daran, dass in allen Dienststellen ein innerbetriebliches Klima herrscht, welches von 

gegenseitigem Respekt und Achtung getragen ist. Nur dadurch können Mitarbeiter 

ihre Leistung erbringen und in diesem diffizilen und schwierigen Umfeld auf Dauer 

erfolgreich arbeiten. Dass der DB NN - obwohl diese ihre Dienstpflichten ernst nahm 

und Sicherheitskontrollen weisungsgemäß durchführen wollte - in Anwesenheit einer 

Partei zu Unrecht lautstark ansprach und sich ihr dabei „bis an die Nasenspitze 

näherte“, war geeignet ihre menschliche Würde zu verletzen, sowie ein negatives 

Betriebsklima zu bewirken.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs. 1 BDG  

Punkte 1. und 2.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BDG hat der Beamte die Weisungen seiner Vorgesetzten zu 

befolgen. Das bedeutet, dass er sowohl die vom Bundesministerium für Inneres 

verlautbarten Erlässe, sowie auch schriftliche Befehle der zuständigen 

Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche Befehle seiner Vorgesetzten 

zu befolgen hat. Gerade die Befolgung von Weisungen ist in einer 

Sicherheitsbehörde Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag 

entsprechende Erfüllung der sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu 

garantieren. Wie auch die Disziplinaroberkommission (bis 31.12.2013) wiederholt 

entschieden hat, zählen Verletzungen der Dienstpflicht nach § 44 Abs. 1 BDG zu den 

schwerwiegenden Verfehlungen gegen die grundlegendsten Pflichten im Rahmen 

eines jeden Beamtendienstverhältnisses und ist die Befolgung von dienstlichen 

Anordnungen für den ordnungsgemäßen, sowie effizienten Ablauf des Dienstes von 

essentieller Bedeutung. 

 

Aus der Allgemeinen Polizeidienst-Richtlinie ergibt sich, dass Polizeibeamte 

Anzeigen entgegenzunehmen und den Sachverhalt zu klären, bzw. den Anfragenden 

an die 



zuständige Stelle zu weisen haben. Keinesfalls darf der Eindruck vermittelt werden, 

die Polizei nehme Anbringen nicht ernst, kümmere sich nicht um Anliegen der 

Bevölkerung und sei generell desinteressiert Sachverhalte zu ermitteln und 

aufzuklären. Der Disziplinarbeschuldigte ist überführt, die Frage einer Person, ob die 

Polizei für einen bestimmten Sachverhalt zuständig sei, ignoriert und ihn stattdessen 

in einer esoterischen Art und Weise belehrt zu haben. Dies ist mit den Aufgaben der 

Polizei, nämlich grundsätzlich für Recht und Ordnung, bzw. Sicherheit zu sorgen 

nicht vereinbar und begründet vor dem Hintergrund der klaren Erlasslage das 

Vorliegen einer Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs. 1 BDG.  

 

In Ergänzung zu § 15a SPG hat das NN in seinem Befehl vom 02. September 2016 

klar angeordnet, dass der Einlass in das Amtsgebäude nur kontrollierten Personen 

zu gestatten ist. Von einer Kontrolle kann aber nur dann gesprochen werden, wenn 

diese so erfolgt, dass mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 

werden kann, dass von dieser Person, oder von ihr mitgebrachten Sachen eine 

Gefahr ausgeht. Dazu ist es zwingend notwendig Personen standardisiert zu 

untersuchen, wozu bei Bedarf jedenfalls das Abtasten des Körpers, bzw. die 

Verwendung eines Metalldetektors und das Durchsuchen von mitgeführten 

Behältnissen gehört. Der Disziplinarbeschuldigte ist aufgrund der vorliegenden 

Zeugenaussagen überführt, Personenkontrollen äußerst oberflächlich, teils auch gar 

nicht durchgeführt zu haben. Dies ist mit seinen Aufgaben als Sicherheitsorgan nicht 

vereinbar und begründet ebenfalls eine schwerwiegende Dienstpflichtverletzung 

nach § 44 Abs. 1 BDG, zumal seine Nachlässigkeit im besonderen Maße geeignet 

war eine Gefährdung von Mitarbeitern, aber auch anderen Parteien, die sich im 

Amtsgebäude aufhalten, zu bewirken.  

 

Strafbemessung - § 93 

BDG 

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der 

Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die 

beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den DB von der Begehung weiterer 

Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber auch die 

bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  Dienststand und die 

Qualität der bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat sich nach der 



Judikatur des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu 

machen und dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße 

eine Bestrafung notwendig ist. Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht 

nur maßgebend, in welchem objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen 

oder der Dienstbetrieb beeinträchtigt wurde, sondern es muss die Bestrafung 

grundsätzlich in einem angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Verfehlung 

stehen und sie muss spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des 

Schuldrahmens darf keine strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen 

der Spezialprävention notwendig erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der 

Beamten
3
, 78 ff und ihr folgend das Erkenntnis des verstärkten Senates des VwGH vom 14.11.2007, 

2005/09/0115).  

 

Milderungsgründe:  

 Reumütiges, volles Geständnis 

 
Erschwerungsgründe: 

 Mehrere Dienstpflichtverletzungen 

 Mehrfache Belehrungen, vor allem wegen mangelhafter Dienstverrichtung  
 
Insgesamt liegt eine schwere Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der 

erkennende Senat die Verhängung einer Geldstrafe nach § 92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG als 

zwingend notwendig erachtete. Als schwerwiegendste und die Strafhöhe im 

Wesentlichen tragende Dienstpflichtverletzungen wurde jene nach den 

Spruchpunkten 2. und 4. bewertet. Die übrigen hatten auf die Strafbemessung keinen 

wesentlichen Einfluss. Der erkennende Senat geht nach dem Ergebnis der 

durchgeführten Disziplinarverhandlung davon aus, dass der DB seine Dienstpflichten 

nunmehr ordentlich erfüllen wird – insofern lag eine (vorsichtige) positive 

Zukunftsprognose vor. Es muss ihm jedoch klar sein, dass er im Wiederholungsfalle 

mit hohen Disziplinarstrafen, bis hin zu seiner Entlassung, rechnen muss.  

 


